
107 Aufgaben, Rechte und Pflichten des VE В 3

(4) Der Betrieb sichert die rechtzeitige Vorbereitung und Qualifizierung der Werktätigen 
für die effektive Anwendung neuer Fertigungsverfahren, die Ausnutzung hochproduk
tiver Maschinen und Anlagen und für andere Maßnahmen zur Durchsetzung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts. Er schafft die erforderlichen Voraussetzungen, um 
die hochproduktiven Grundmittel im Mehrschichtsystem zu nutzen.

§2419

(1) Im Betrieb ist das materielle Interesse der Werktätigen, insbesondere durch Lohn 
und Prämie, darauf zu richten, hohe Planaufgaben zu übernehmen und in hoher Qualität 
zu erfüllen, die wissenschaftlich-technischen Aufgaben zu lösen, Rationalisierungsmaß
nahmen durchzuführen und die Arbeitsproduktivität zu steigern. Durch eine enge Ver
bindung von materiellen und moralischen Anreizen ist die Entwicklung des sozialistischen 
Bewußtseins der Werktätigen und die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zu fördern.

(2) Der Direktor des Betriebes ist für die Einhaltung des sich aus der staatlichen Auflage 
des Betriebes ergebenden Verhältnisses zwischen der Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und der Entwicklung des Durchschnittslohnes verantwortlich. Er hat die staatliche Lohn
politik zu verwirklichen und zu gewährleisten, daß der geplante Lohnfonds leistungsab
hängig in Anspruch genommen wird sowie die Mittel des Lohnfonds produktivitätswirk
sam verwendet werden.

(3) Die Lohnformen im Betrieb sind in Abhängigkeit von der Art der Arbeit, der Tech
nologie, der Produktions- und Arbeitsorganisation zu gestalten. Sie haben die Werktätigen 
an einem hohen Nutzeffekt der Arbeit und der ständigen Steigerung der Arbeitsprodukti
vität durch quälitäts- und termingerechte Erfüllung der Arbeitsaufgaben, Auslastung der 
Kapazitäten, sparsame Verwendung von Roh- und Hilfsstoffen, ständige Senkung der 
Kosten und volle Ausnutzung der Arbeitszeit zu interessieren. Die Lohnformen sind unter 
Mitwirkung der Belegschaft zu gestalten und nach Zustimmung der zuständigen Gewerk
schaftsleitung in Kraft zu setzen.

§25
(1) Der Betrieb bildet und verwendet entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen 

den Prämienfonds19 20 und den Kultur- und Sozialfonds21. Die Bildung des Prämienfonds 
ist abhängig von der Erfüllung der betrieblichen Aufgaben.

(2) Der Betrieb hat die Mittel des Kultur- und Sozialfonds für die Verbesserung der 
kulturellen und sozialen Betreuung der Belegschaft einzusetzen und mit seinen kulturellen 
und sozialen Einrichtungen das gesellschaftliche und kulturelle Leben in den Städten und 
Gemeinden zu fördern. Die Auslastung vorhandener und die Schaffung neuer kultureller 
und sozialer Einrichtungen hat entsprechend den Interessen des Betriebes und der Bevölke
rung in den Wohngebieten, Städten und Gemeinden in Übereinstimmung mit den zustän
digen örtlichen Staatsorganen zu erfolgen. Über die gemeinsame Errichtung, Finanzie
rung, Bewirtschaftung und Nutzung kultureller und sozialer Einrichtungen sind mit den 
örtlichen Staatsorganen bzw. auch mit anderen Betrieben Verträge abzuschließen.

(3) Der Betrieb hat zur Verbesserung der Versorgung seiner Betriebsangehörigen eng 
mit den örtlichen Handels- und Dienstleistungsbetrieben zusammenzuarbeiten und dazu 
entsprechende Vereinbarungen zu treffen.

19. Vgl. §§ 39 ff. unter Reg.-Nr. 2.
20. Vgl. § 53 unter Reg.-Nr. 2.
21. Vgl. § 122 unter Reg.-Nr. 2. *


